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Sehr geehrte Eltern! 
 
Sie wollen Ihr Kind an der KGS Mauritiusschule anmelden.  
Nachfolgend erhalten Sie weitere Informationen, welche Dinge bis zum Schulbeginn noch 
„anstehen“: 
 
Schulärztliche Untersuchung 
Bei der Schulanmeldung erhalten Sie einen Termin für die schulärztliche Untersuchung 
Ihres Kindes. Diese Untersuchung findet am Ihnen mitgeteilten Termin in den Räumen der 
KGS Mauritiusschule oder im Gesundheitsamt in Bergheim oder Hürth statt. 
 
Aufnahmebestätigung 
Über die endgültige Aufnahme in die Grundschule entscheidet die Schulleitung unter 
Berücksichtigung der Ergebnisse des Anmeldegesprächs, der Ergebnisse der 
schulärztlichen Untersuchung (und ggf. eines „Schulspiels“ s.u.) und der von der Stadt 
Frechen festgesetzten Aufnahmekapazität. Die Aufnahme an der Mauritiusschule wird 
Ihnen schriftlich mitgeteilt. 
 
„Kannkinder“ 
Alle Kinder, die auf Antrag vorzeitig an der Mauritiusschule aufgenommen werden sollen 
(die also erst nach dem 30.09. eines Jahres sechs Jahre alt werden) nehmen an einem 
„Schulspiel“ teil. Der Termin hierfür wird Ihnen noch schriftlich mitgeteilt. Das „Schulspiel“ 
wird etwa eine Stunde dauern und liefert Anhaltspunkte, ob Ihr Kind bereits die erforderliche 
Schulreife besitzt. 
 
Infoabend vor den Sommerferien 
Vor den Sommerferien werden Sie an einem Informationsabend über den Start in die 
Schule, das Schulleben an der Mauritiusschule und den Ablauf der Einschulungsfeier 
informiert. Dort lernen Sie auch die Klassenlehrerin Ihres Kindes kennen. Der genaue 
Termin des Informationsabends wird Ihnen noch schriftlich mitgeteilt. 
 
Betreuung 
Falls Sie Betreuungsbedarf vor und nach dem Unterricht (Halbtag oder Ganztag) haben, 
füllen Sie den Antrag des Betreuungsvereins umgehend aus und geben ihn im Sekretariat 
oder in der Betreuung ab. Der Betreuungsverein wird Kontakt mit Ihnen aufnehmen und im 
Rahmen der Aufnahmekapazitäten versuchen, Ihnen einen Betreuungsplatz anzubieten. 
Zu allen Fragen rund um das Thema Betreuung steht Ihnen Frau Hentschke (Leiterin der 
Betreuung an der Mauritiusschule) oder Herr Wolters zur Verfügung. 
 
Konrad Wolters 
         Schulleiter 

 
 
 
Öffnungszeiten Sekretariat 
Montag, Dienstag, Donnerstag von 7.30 – 11.30 Uhr 
sekretariat@mauritiusschule.de 
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Informationen gemäß Artikel 13 Absatz 1 und 2 sowie Artikel 14 Absatz 1 und 2 
DSGVO aufgrund der Erhebung von personenbezogenen Daten 

 

Im Zusammenhang mit der Erfüllung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schule werden 
Ihre personenbezogenen Daten als Schülerin, Schülern oder Elternteil erhoben. Bitte beachten Sie hierzu 
nachstehende Datenschutzhinweise: 

1. Angaben zum Verantwortlichen  
Verantwortlich für die Datenerhebung ist: Konrad Wolters 
Bezeichnung: Schulleiter KGS Mauritiusschule 
Anschrift: Fürstenbergstr. 118, 50226 Frechen 
Telefon: 02234-95347-0 
E-Mail-Adresse: schulleitung@mauritiusschule.de 
Internet-Adresse: www.mauritiusschule.de 

2. Angaben zum Vertreter des Verantwortlichen  
Den oben genannten Verantwortlichen vertritt: Simone Biedermann 
Bezeichnung: Konrektorin KGS Mauritiusschule 
Anschrift: Fürstenbergstr. 118, 50226 Frechen 
Telefon: 02234-95347-0 
E-Mail-Adresse: konrektorin@mauritiusschule.de 
Internet-Adresse: www.mauritiusschule.de 

3. Angaben zum Datenschutzbeauftragten 
Die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragen lauten: Jörg Paulke 
Bezeichnung: Behördlicher Datenschutzbeauftragter des Rhein-Erft-Kreises 
Anschrift: Kreisverwaltung; Willy-Brandt-Platz 1, 50126 Bergheim 
Telefon: 02234/955570 
E-Mail-Adresse: datenschutzbeauftragter-an-schulen@rhein-erft-kreis.de 

4. Angaben zu der Aufsichtsbehörde  
Zuständige Aufsichtsbehörde für den Datenschutz ist die Landesbeauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen: 
Anschrift: Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf  
Telefon: 0211/38424-0 
Telefax: 0211/38424-10 
Email: poststelle@ldi.nrw.de 
Internet: www.ldi.nrw.de 

5. Kategorien der Daten, Zweck/e und Rechtsgrundlage/n der Verarbeitung 
Personenbezogenen Daten von Schülerinnen, Schülern und Eltern werden zur Erfüllung der durch 
Rechtsvorschriften übertragenen Aufgaben erhoben. 
Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung Ihrer Daten sind: 
Art. 6 Abs. 1 S. 1 Buchstabe e, Abs. 3, Art. 9 Abs. 2 Buchstabe g) EU-Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) in Verbindung mit §§ 120-122 Schulgesetz (SchulG) sowie insbesondere die Verordnung über 
die zur Verarbeitung zugelassenen Daten von Schülerinnen, Schülern und Eltern (VO DV I, einsehbar 
unter www.recht.nrw.de).  
Dieser Verordnung können Sie insbesondere konkrete Daten entnehmen, die zur Verarbeitung 
zugelassen sind. 
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6. Evtl. Empfänger der personenbezogenen Daten (einschließlich des Zwecks der „Übermittlung“, der 
unter 5. bereits dargestellt ist) 
Ihre personenbezogenen Daten können teilweise ggf. weitergegeben werden an   
▪ eine aufnehmende Schule bei einem Schulwechsel: § 6 VO DV I 
▪ eine aufnehmende Schule oder den Schulträger bei einem Schulwechsel/Abgang von der Schule: § 7 

VO DV I 
▪ die untere Gesundheitsbehörde zum Zwecke der Schulgesundheitspflege:  

§ 8 VO DV I 

▪ Schulaufsichtsbehörden, den Schulträger und weitere Empfänger, soweit dies zur Erfüllung der 
dortigen per Rechtsvorschrift übertragenen Aufgaben im Einzelfall erforderlich ist: § 120 Abs. 5 SchulG 

7. Absicht Übermittlung an Drittland oder eine internationale Organisation 
- entfällt -  

8. Dauer der Speicherung bzw. Kriterien für die Festlegung dieser Dauer 
Ihre Daten werden nach Maßgabe der Aufbewahrungsfristen des § 9 VO DV I aufbewahrt und gelöscht. 

9. Rechte der Betroffenen 
Bei Erhebung personenbezogener Daten stehen Ihnen folgende Rechte zu: 
Sie haben nach Maßgabe der Artikel 15, 16, 17 und 18 EU-DSGVO gegenüber uns folgende Rechte 
hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten:  
▪ Recht auf Auskunft,  
▪ Recht auf Berichtigung oder Löschung,  
▪ Recht auf Einschränkung der Verarbeitung,  

10. Widerrufsrecht bei Einwilligung 
Sollten für einzelne Verarbeitungsvorgänge Ihrer Daten Einwilligungserklärungen erforderlich sein und 
deshalb gesondert eingeholt werden, können Sie Ihre Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. 
Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird 
dadurch nicht berührt. 

11. Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde 
Sie haben das Recht, bei der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Beschwerde 
einzulegen, falls Sie der Auffassung sind, dass eine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen 
Datenschutzrecht verstößt. Die Kontaktdaten finden Sie unter Punkt 4. dieses Bogens. 

12. Pflicht zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten 
Wenn Ihre personenbezogenen Daten unmittelbar bei Ihnen erhoben werden, sind Sie gemäß § 120 Abs. 
2 Satz 1 SchulG zur Bereitstellung verpflichtet, soweit diese Daten zur Erfüllung der durch 
Rechtsvorschrift übertragenen Aufgaben der Schulen und Schulaufsichtsbehörden erforderlich sind. 

13. Quelle der Daten 
Wenn Daten nicht unmittelbar bei Ihnen erhoben wurden, können Sie stammen von 

▪ einer abgebenden Schule bei einem Schulwechsel: §§ 6,7 VO DV I 
▪ von einer Schulaufsichtsbehörde, dem Schulträger oder andere Behörden, soweit dies zur 

Erfüllung der dortigen per Rechtsvorschrift übertragenen Aufgaben im Einzelfall erforderlich ist: § 
120 Abs. 5 SchulG 
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GEMEINSAM VOR INFEKTIONEN SCHÜTZEN 
Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte 
durch Gemeinschaftseinrichtungen 
gemäß § 34 Abs. 5 Satz 2 Infektionsschutzgesetz 
 
In Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindergärten, Schulen oder Ferienlagern befinden sich viele Menschen 
auf engem Raum. Daher können sich hier Infektionskrankheiten besonders leicht ausbreiten. 
Aus diesem Grund enthält das Infektionsschutzgesetz eine Reihe von Regelungen, die dem Schutz aller Kinder 
und auch des Personals in Gemeinschaftseinrichtungen vor ansteckenden Krankheiten dienen. Über diese 
wollen wir Sie mit diesem Merkblatt informieren. 
 
1. Gesetzliche Besuchsverbote 
Das Infektionsschutzgesetz schreibt vor, dass ein Kind nicht in den Kindergarten, die Schule oder eine andere 
Gemeinschaftseinrichtung gehen darf, wenn es an bestimmten Infektionskrankheiten erkrankt ist oder ein 
entsprechender Krankheitsverdacht besteht. Diese Krankheiten sind in der Tabelle 1 auf der folgenden Seite 
aufgeführt. 
Bei einigen Infektionen ist es möglich, dass Ihr Kind die Krankheitserreger nach durch-gemachter Erkrankung 
(oder seltener: ohne krank gewesen zu sein) ausscheidet. Auch in diesem Fall können sich Spielkameraden, 
Mitschüler/-innen oder das Personal anstecken. Nach dem Infektionsschutzgesetz ist deshalb vorgesehen, 
dass die „Ausscheider“ bestimmter Bakterien nur mit Zustimmung des Gesundheitsamtes und unter 
Beachtung der festgelegten Schutzmaßnahmen wieder in eine Gemeinschaftseinrichtung gehen dürfen 
(Tabelle 2). 
 
Bei manchen besonders schwerwiegenden Infektionskrankheiten muss Ihr Kind bereits dann zu Hause 
bleiben, wenn eine andere Person bei Ihnen im Haushalt erkrankt ist oder der Verdacht auf eine dieser 
Infektionskrankheiten besteht (Tabelle 3). 
Natürlich müssen Sie die genannten Erkrankungen nicht selbst erkennen können. Aber Sie sollten bei einer 
ernsthaften Erkrankung Ihres Kindes ärztlichen Rat in Anspruch nehmen (z.B. bei hohem Fieber, auffallender 
Müdigkeit, wiederholtem Erbrechen, Durchfällen und anderen ungewöhnlichen oder besorgniserregenden 
Symptomen). Ihr/-e Kinderarzt/-ärztin wird Ihnen darüber Auskunft geben, ob Ihr Kind eine Erkrankung hat, 
die einen Besuch einer Gemeinschaftseinrichtung nach dem Infektionsschutzgesetz verbietet. 
Gegen einige der Krankheiten stehen Schutzimpfungen zur Verfügung. Ist Ihr Kind ausreichend geimpft, kann 
das Gesundheitsamt darauf verzichten, ein Besuchsverbot auszusprechen. 
 
2. Mitteilungspflicht 
Falls bei Ihrem Kind aus den zuvor genannten Gründen ein Besuchsverbot besteht, informieren Sie uns bitte 
unverzüglich darüber und über die vorliegende Krankheit. Dazu sind Sie gesetzlich verpflichtet und tragen 
dazu bei, dass wir zusammen mit dem Gesundheitsamt die notwendigen Maßnahmen gegen eine 
Weiterverbreitung ergreifen können. 
 
3. Vorbeugung ansteckender Krankheiten 
Gemeinschaftseinrichtungen sind nach dem Infektionsschutzgesetz verpflichtet, über allgemeine 
Möglichkeiten zur Vorbeugung ansteckender Krankheiten aufzuklären. 
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Wir empfehlen Ihnen daher unter anderem darauf zu achten, dass Ihr Kind allgemeine Hygieneregeln einhält. 
Dazu zählt vor allem das regelmäßige Händewaschen vor dem Essen, nach dem Toilettenbesuch oder nach 
Aktivitäten im Freien. 
Ebenso wichtig ist ein vollständiger Impfschutz bei Ihrem Kind. Impfungen stehen teilweise auch für solche 
Krankheiten zur Verfügung, die durch Krankheitserreger in der Atemluft verursacht werden und somit durch 
allgemeine Hygiene nicht verhindert werden können (z.B. Masern, Mumps und Windpocken). Weitere 
Informationen zu Impfungen finden Sie unter: www.impfen-info.de. 
 
Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihre/n Haus- oder Kinderarzt/-ärztin oder an Ihr 
Gesundheitsamt. Auch wir helfen Ihnen gerne weiter. 
 
Tabelle1: Besuchsverbot von Gemeinschaftseinrichtungen und Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten bei Verdacht 
auf oder Erkrankung an folgenden Krankheiten 
  

• ansteckende Borkenflechte (Impetigo contagiosa) 
ansteckungsfähige Lungentuberkulose 

• bakterieller Ruhr (Shigellose)  

• Cholera 

• Darmentzündung (Enteritis), die durch EHEC 
verursacht wird 

• Diphtherie 

• durch Hepatitisviren A oder E verursachte 
Gelbsucht/Leberentzündung (Hepatitis A oder E) 

• Hirnhautentzündung durch Hib-Bakterien 

• infektiöser, das heißt von Viren oder Bakterien 
verursachter, Durchfall und /oder Erbrechen (gilt nur 
für Kindern unter 6 Jahren) 

• Keuchhusten (Pertussis) 

• Kinderlähmung (Poliomyelitis) 

• Kopflausbefall (wenn die korrekte Behandlung noch 
nicht begonnen wurde) 

• Krätze (Skabies)  

• Masern 

• Meningokokken-Infektionen  

• Mumps 

• Pest 

• Scharlach oder andere Infektionen mit dem 
Bakterium Streptococcus pyogenes 

• Typhus oder Paratyphus 

• Windpocken (Varizellen) 

• virusbedingtes hämorrhagisches Fieber (z.B. Ebola) 

 
Tabelle 2: Besuch von Gemeinschaftseinrichtungen nur mit Zustimmung des Gesundheitsamtes und 
Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten bei Ausscheidung folgender Krankheitserreger 
  

• Cholera-Bakterien 

• Diphtherie-Bakterien  

• EHEC-Bakterien 

• Typhus- oder Paratyphus-Bakterien 

• Shigellenruhr-Bakterien 

 
Tabelle 3: Besuchsverbot und Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten bei Verdacht auf oder Erkrankung an 
folgenden Krankheiten bei einer anderen Person in der Wohngemeinschaft 
  

• ansteckungsfähige Lungentuberkulose  

• bakterielle Ruhr (Shigellose) 

• Cholera 

• Darmentzündung (Enteritis), die durch EHEC 
verursacht wird 

• Diphtherie 

• durch Hepatitisviren A oder E verursachte 

• Gelbsucht/Leberentzündung (Hepatitis A oder E) 

• Hirnhautentzündung durch Hib-Bakterien 
Kinderlähmung (Poliomyelitis) 

• Masern 

• Meningokokken-Infektionen  

• Mumps 

• Pest 

• Typhus oder Paratyphus 

• virusbedingtes hämorrhagisches Fieber (z.B. Ebola) 
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